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LEASING-LEXIKON  N - Z 

 

N 
Nutzungsdauer, betriebsgewöhnliche 

���� AfA-Zeit 

 

 

O 
Operating-Leasing 

Die unter IAS/IFRS und US-GAAP gebräuchliche Bezeichnung für Leasing-Verhältnisse, die 

nach bestimmten Klassifizierungskriterien (Internationale Leasing-Bilanzierung) nicht als 

Finance bzw. Capital Leases anzusehen sind, ist Operating Lease. Bei diesen Leasing-

Geschäften wird das Leasing-Objekt dem Leasing-Geber zugerechnet, der es in seiner 

Bilanz aktiviert und abschreibt. Nach deutschem Verständnis steht dieser Begriff allgemein 

für Leasing-Verträge, bei denen der Leasing-Geber das Risiko der Vollamortisation trägt. Die 

Vollamortisation tritt hier erst durch nachfolgende Leasing-/Mietzeiten oder 

Objektverwertungen ein. Dieser Sektor ist gegenwärtig verstärkt im IT- und PKW-Leasing-

Bereich anzutreffen. 

 

Optionsrecht 

� Kaufoption 

 

 

P 
Keine Einträge 
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Q 
Quartalszahlung 

Leasing-Nehmer und Leasing-Geber können sich abweichend von zumeist üblichen 

monatlichen Leasing-Raten-Zahlungen darauf verständigen, dass quartalsweise Leasing-

Raten gezahlt werden. 

 

 

R 
Restwert 

Als Restwert wird der tatsächliche oder kalkulierte Wert des Leasing-Objektes nach Ablauf 

oder vorzeitiger Auflösung des Leasing-Vertrages bezeichnet. Im Wesentlichen sind drei 

Arten von Restwerten bekannt:  

 

a) Buchtechnischer Restwert: Dies ist der Restbuchwert, der sich nach den 

buchhalterischen Bestimmungen zum Zeitpunkt der Beendigung des Leasing-

Vertrages für das Leasing-Objekt in der Bilanz ergibt. 

b) Kalkulierter Restwert: Beim kalkulierten Restwert gehen Leasing-Nehmer und 

Leasing-Geber davon aus, dass nach Ablauf der vereinbarten Grundmietzeit das 

Leasing-Objekt noch einen bestimmten Restwert hat, der sich aus der vereinbarten 

Nutzung unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktpreisentwicklung ergibt.  

c) Marktwert: Der Marktwert ist der tatsächliche Wert eines Wirtschaftsgutes, der bei der 

jeweiligen Marktlage zum Zeitpunkt der Veräußerung erzielt werden kann. 

 

 

S 
Sale-and-lease-back 

Beim Sale-and-lease-back-Vertrag kauft die Leasing-Gesellschaft das Leasing-Objekt vom 

künftigen Leasing-Nehmer und verleast es diesem anschließend wieder zurück. Dadurch 

erzielt der Leasing-Nehmer einen Liquiditätszufluss, verbessert die Bilanzkennzahlen und 

optimiert die Bilanzstruktur. Hierdurch könnten u. U. auch stille Reserven mobilisiert werden. 

 

Sicherheiten 

Grundsätzlich dient dem Leasing-Geber das Leasing-Objekt als Sicherheit. Je nach 

Risikoeinschätzung können Zusatzsicherheiten vereinbart werden. Hierzu zählen z. B. 

Kautionen, Bürgschaften und Garantien. 
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Steuerlicher Restbuchwert 

�Restwert 

 

Stille Reserven 

�Sale-and-lease-back 

 

 

T 
Totalschaden 

Für einen Totalschaden und andere Beschädigungen des Leasing-Objekts hat im Mobilien-

Leasing der Leasing-Nehmer einzustehen, in dessen alleiniger Verfügungsgewalt sich das 

Leasing-Objekt während der Dauer des Leasing-Vertrages befindet. Der Leasing-Nehmer 

hat daher das Objekt regelmäßig angemessen zu versichern.  

 

 

U 
Übernahmebestätigung 

Der Lieferant liefert das Objekt direkt an den Leasing-Nehmer. Der Leasing-Nehmer ist 

verpflichtet, das Leasing-Objekt unverzüglich auf Mängel, Vollständigkeit und 

Übereinstimmung mit dem im Kaufvertrag Vereinbarten zu untersuchen und das Ergebnis 

dem Lieferanten und dem Leasing-Geber unverzüglich und schriftlich anzuzeigen. Mit 

Unterzeichnung der Übernahmebestätigung beginnt die Vertragslaufzeit. 

 

US-GAAP 

Bei der Beurteilung von Leasing-Verhältnissen unter IAS/IFRS und US-GAAP kommt der 

Barwert- bzw. Recovery of Investment-Test zur Anwendung. Dabei wird der Barwert der vom 

Leasing-Nehmer während der gesamten Laufzeit zu leistenden Mindest-Leasing-Zahlungen 

(einschließlich eines eventuell garantierten Restwerts) zum Verkehrswert des Leasing-

Objekts im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ins Verhältnis gesetzt. 
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V 
Verkehrswert 

Der Verkehrswert (sog. gemeine Wert) entspricht dem Preis, der im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei seiner Veräußerung zu 

erzielen ist. Dieser Wert ist üblicherweise anzusetzen, wenn ein Leasing-Nehmer nach 

Ablauf eines Leasing-Vertrages das Leasing-Objekt vom Leasing-Geber kaufen möchte. 

 

Verlängerungsoption/Verlängerungsvertrag 

Durch eine Verlängerungsoption kann dem Leasing-Nehmer das Recht eingeräumt werden, 

nach Ablauf der Laufzeit des Leasing-Vertrages das Leasing-Objekt weiter nutzen zu 

können. Hierzu werden Verlängerungsverträge mit dem Leasing-Nehmer abgeschlossen, 

deren Ausgangspunkt grundsätzlich der Restbuchwert bzw. der niedrigere gemeine Wert 

oder der nicht amortisierte Restwert ist. 

 

Versicherungen 

Im Interesse aller Vertragsbeteiligten sind Leasing-Objekte ausreichend zu versichern. 

Hierzu wird der Leasing-Nehmer regelmäßig in den Allgemeinen Leasing-Bedingungen auch 

vertraglich verpflichtet. Manche Leasing-Gesellschaften bieten ihren Kunden individuelle 

Lösungen zum Thema Versicherung an. Die Zahlung der Versicherungsprämien obliegt 

regelmäßig dem Leasing-Nehmer. 

 

Vertragslaufzeit 

�Laufzeit des Leasing-Vertrages 

 

Vertriebs-Leasing 

"�Angebotswege im Leasing“ 

 

Vollkasko 

Im Kfz-Leasing wird von Leasing-Gesellschaften u. a. der Abschluss einer 

Vollkaskoversicherung durch den Leasing-Nehmer verlangt. Die Versicherungsgesellschaft 

stellt zugunsten der Leasing-Gesellschaft einen Sicherungsschein aus. 
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W 
Wirtschaftliches Eigentum 

�Eigentum 

 

 

X 
Kein Einträge 

 

 

Y 
Keine Einträge 

 

 

Z 
Zurechnung, steuerliche 

�Eigentum 

 

 


